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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für unsere Kfz-Inhaltsversicherung für privat genutzte Wohnmobile interessieren. 
 
Mit den Ihnen hier vorliegenden Verbraucherinformationen können Sie sich umfassend über unsere 
Gesellschaft, die Kfz-Inhaltsversicherung für privat genutzte Wohnmobile und deren Bestimmungen und 
Bedingungen informieren. Ferner erhalten Sie wichtige Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes. 
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I Produktinformationsblatt zur 
Kfz-Inhaltsversicherung für privat  
genutzte Wohnmobile 

 

1 Produktinformationsblatt 

 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung 
geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 

 
1.  Art der Versicherung Wir bieten Ihnen eine Kfz-Inhaltsversicherung für privat genutzte Wohnmobile an. 

Grundlage sind die aktuellen Verbraucherinformationen sowie alle weiteren im 
Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. Das versicherte 
Wohnmobil ist durch das amtliche Kennzeichen benannt. 
 

2.  Umfang der 
Versicherung 

2.1 Versichert ist der nachstehend näher bezeichnete Inhalt im versicherten 

Wohnmobil zum Neuwert: 
 
 Persönliches Reisegepäck und sonstige Gegenstände des persönlichen 

Bedarfs; 
 Haushaltszubehör; 
 Loses, nicht fest eingebautes Inventar 

 
2.2 Versichert sind auch: 

 
 Rundfunk-, Phono-, Video-, DVD-, Blue Ray- und Fernsehgeräte aller Art 

(auch Player und Recorder) einschl. Zubehör wie Antennen (auch nicht fest 
eingebaute); 

 Foto-, Film- und Videokameras; 
 Computer aller Art (einschließlich Drucker, Scanner, Modem, Laptops, 

Notebooks und Handhelds sowie alle anderen mobilen Geräten), Funk-, 
Fax- und Telefonkommunikationsanlagen und –geräte aller Art einschl. 
Zubehör zu allen aufgeführten Geräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen 
(Handys einschließlich Smartphones aller Art); 

 Fahrräder, nicht versicherungspflichtige Pedelecs und sonstige Sport-
geräte, die sich nicht im Wohnmobil befinden, sind auch versichert, wenn 
sie mit einem Sicherheits-Bügelschloss oder mit einem Panzerkabelschloss 
mit dem Wohnmobil verbunden sind und somit gegen die einfache 
Wegnahme gesichert sind. 

 
Die Entschädigung für die unter Punkt 2.2 genannten Positionen ist auf 3.000 € 

innerhalb der Gesamtversicherungssumme gem. Punkt 3. begrenzt. 
 
2.3 Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch 

 
 Brand und Explosion,  
 Einbruchdiebstahl und Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, 
 Raub oder räuberische Erpressung, 
 Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
 Unfall des Wohnmobils 

 
3.  Höchstentschädigung Als Versicherungssumme stehen 15.000 € zur Verfügung. 

 
4. Beitrag 

 
Der Beitrag für die Inhaltsversicherung für privat genutzte Wohnmobile ergibt sich 
aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. 
 

5.  Ausschlüsse Eine Inhaltsversicherung, die sämtliche Schadenfälle umfasst, gibt es nicht. 
Jede Inhaltsversicherung enthält Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind insbesondere 
- vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
- Schäden durch Krieg oder Kernenergie 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere wichtige Ausschlüsse finden 
Sie in den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen. 
 

6. Obliegenheiten bei 
Vertragsschluss 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig  
 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der 
Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz  
 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen. 



I Produktinformationsblatt zur 
Kfz-Inhaltsversicherung für privat  
genutzte Wohnmobile 

 

2 Produktinformationsblatt 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 19 der KIB. 
 

7. Obliegenheiten 
während 
der Laufzeit des 
Vertrages 
 

Bitte informieren Sie uns unverzüglich, wenn sich Änderungen zu Ihren Angaben im 
Antrag, z. B. nach einem Fahrzeugwechsel, ergeben und teilen Sie uns Ihr neues 
amtliches Kennzeichen mit. 
 

8. Obliegenheiten bei 
Eintritt des 
Versicherungsfalles 

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung eines Schadens 
und zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an. Im Rahmen Ihrer 
Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere Fragen zum 
Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Welche Pflichten 
Sie im Schadenfall außerdem haben, können Sie in § 19 Nr. 2 der KIB nach-lesen. 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 19 Nr. 3 der KIB. 
 

9. Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem Angebot 
angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den §§ 13 und 14 der KIB. 
 

10. Möglichkeiten der 
Beendigung 
des Vertrages 

Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder nach einem Versicherungsfall. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 14 Nr. 5 und § 25 der KIB. 
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1. Gesellschaftsangaben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit 

 
 
3. Gesamtbeitrag 

 
 
 
4. Angaben zur 
 Beitragszahlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gültigkeitsdauer von 
 Angeboten 

 
6. Widerrufsrecht 

 
 
 
7. Anwendbares Recht und 
 zuständiges Gericht 

Haftpflichtkasse Darmstadt 
– Haftpflichtversicherung des  
Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 
Sitz der Gesellschaft: Roßdorf b. Darmstadt 
 
Registergericht Darmstadt HRB 1204 
 
Anschrift: 
Arheilger Weg 5  
64380 Roßdorf 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Reinhold Gleichmann 
 
Vorstand: 
Dr. Jürgen Wolters (Vorsitzender) 
Karl-Heinz Fahrenholz 
Roland Roider 
 
Die Haftpflichtkasse Darmstadt ist als Erstversicherer in den Sparten Haft-
pflichtversicherung, Hausratversicherung und Unfallversicherung tätig. 
 
Der zu zahlende Beitrag ist abhängig von dem Leistungsumfang und den Versi-
cherungs-/Deckungssummen. Der Beitrag sowie eventuelle Ratenzuschläge 
und die Versicherungsteuer ergeben sich aus dem Antrag bzw. dem Angebot. 
 
Erstbeitrag: 
Die Zahlung des Erstbeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese unverzüg-
lich nach Ablauf von zwei Wochen nach dem Erhalt des Versicherungsscheins 
erbracht wurde. 
 
Folgebeitrag: 
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese zu dem 
in der Rechnung genannten Zeitpunkt (Fälligkeit) erbracht wurde. 
 
Lastschriftverfahren: 
Ist das Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung des Erstbeitrags/des 
Folgebeitrags rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum genannten Zeitpunkt ein-
ziehen konnten und nicht gegen das Lastschriftverfahren Widerspruch eingelegt 
wurde. 
Die Haftpflichtkasse Darmstadt wird den SEPA-Basislastschrifteinzug spätes-
tens fünf Kalendertage vorab ankündigen. 
 
Ratenzahlung: 
In der Regel ist eine Vereinbarung auf Ratenzahlung mit halb-, vierteljährlichen 
oder monatlichen Raten möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind in den Ta-
rifbestimmungen unter Ratenzahlung festgelegt. Ist die Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. Es gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versiche-
rungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Ra-
te ganz oder teilweise in Verzug ist. 
 
Von uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von sechs Wochen ab Erstel-
lungsdatum. 
 
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem gesonderten Informationsblatt zum Wi-
derrufsrecht. 
 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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8. Vertragssprache 

 
9. Beschwerdestellen / 
 Aufsichtsbehörde / 
 Streitbeilegung 

 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte 
zuständig: 
- das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, 

die für Ihren Vertrag zuständig ist. 
- das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz ha-

ben, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts.  
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres 
Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
Wir sind stets bemüht, alle Angelegenheiten zur vollsten Zufriedenheit unserer 
Kunden zu erledigen. Dennoch kann es im Einzelfall vorkommen, dass Sie An-
lass zur Beschwerde sehen. In solchen Fällen können Sie sich an folgende 
Stellen wenden: 
 
- Ihre Vermittlerin/Ihren Vermittler 

 
- den Vorstand der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 

des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
- Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
 

Online-Streitbeilegung der Europäischen Union 
 
Haben Sie als Verbraucher den Vertrag elektronisch geschlossen (z.B. über 
eine Internetseite oder per E-Mail), können Sie sich bei Beschwerden auch an 
die Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Union (Online Dispu-
te Resolution, ODR) wenden. Diese finden Sie auf dem Portal der Europäi-
schen Kommission. Ihre Beschwerde wird dann über die Plattform für außerge-
richtliche Online-Streitbeilegung dem Versicherungsombudsmann e.V. weiter-
geleitet. Zum Portal gelangen Sie hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Antrag gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar ge-
genüber der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – 
VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Infor-
mation entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen 
Anzeigepflichten bestehen? 

 
 
 
 
 
Welche Folgen können ein-
treten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt 
wird? 
 

 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 
 
 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie  
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die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
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Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,      
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststät-
tengewerbes – VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf, Telefax: 0 61 54/6 01-22 88, E-Mail: info@haftpflichtkasse.de. 
 
 
 
Widerrufsfolgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Hinweise 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er-
statten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben. 
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse 
§ 2 Brand und Explosion  
§ 3  Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, 

Vandalismus, Raub oder räuberische Erpressung 
§ 4  Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
§ 5  Unfall des Wohnmobils 
§ 6  Versicherte und nicht versicherte Sachen, 

Versicherungsort 
§ 7  Versicherungswert, Versicherungssumme 
§ 8  Fahrzeugwechsel 
§ 9  Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
§ 10  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 11  Wieder herbeigeschaffte Sachen 
§ 12  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters 
§ 13  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 

Verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 

§ 14  Dauer und Ende des Vertrages 
§ 15  Folgebeitrag 
§ 16  Lastschriftverfahren 
§ 17  Ratenzahlung 
§ 18  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 19  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 20  Gefahrerhöhung 
§ 21  Mehrere Versicherer 
§ 22  Versicherung für fremde Rechnung 
§ 23  Aufwendungsersatz 
§ 24  Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 25  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
§ 26  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 27  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
§ 28  Agentenvollmacht 
§ 29  Repräsentanten 
§ 30  Verjährung 
§ 31  Gerichtsstand 
§ 32  Anzuwendendes Recht 

 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-fall), 
generelle Ausschlüsse 
 
1.  Versicherungsfall 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a. Brand und Explosion,  
b. Einbruchdiebstahl und Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, 

Vandalismus 
c. Raub oder räuberische Erpressung, 
d. Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
e. Unfall des Wohnmobils  
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden-
kommen. 
2.  Ausschluss Krieg, innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare 
Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

 

§ 2 Brand und Explosion 
 
1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, 
b) Explosion 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
2.  Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 
3.  Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine 
Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass 
ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervor-gerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
4.  Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 
a)  ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

Erdbeben, 
b)  Schmor- und Sengschäden, 
c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 

Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. 
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 4 b) und 4 c) gelten nicht, soweit diese 
Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 
 

§ 3 Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, 
Vandalismus, Raub oder räuberische Erpressung 
 
1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a)  Einbruchdiebstahl oder Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, 
b)  Vandalismus nach einem Einbruch, 
c)  Raub oder räuberische Erpressung 
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zerstört 
oder beschädigt werden. 
2.  Einbruchdiebstahl und Diebstahl des gesamten Fahrzeugs 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
a)  in das Wohnmobil einbricht oder mittels eines Schlüssels, dessen 

Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten 
Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) 
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines 
falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn 
feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind; 

b)  mittels richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder 
durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in das 
Wohnmobil eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

3.  Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine 
der in Nr. 2 a) oder 2 b) bezeichneten Arten in das Wohnmobil 
eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 
4.  Raub oder räuberische Erpressung 
a)  Raub liegt vor, wenn 
aa)  gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um 

dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen 
auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen 
ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet 
werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

ab)  der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder 
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben angedroht wird; 

ac)  dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der 
Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht 
verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht 
oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine 
Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

b)  Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit 
seiner Zustimmung im Wohnmobil anwesend sind. 

5.  Nicht versicherte Schäden 

Ausgeschlossen bleiben die Gefahren Entwendung, insbesondere 
Diebstahl, sowie Unterschlagung, es sein denn, das Wohnmobil wird 
durch das gleiche Ereignis ebenfalls entwendet oder unterschlagen. 
Die Unterschlagung durch denjenigen, an den der 
Versicherungsnehmer das Fahrzeug unter Vorbehalt seines Eigentums 
veräußert hat oder durch denjenigen, dem es zum Gebrauch oder zur 
Veräußerung überlassen wurde, bleibt von der Versicherung 
ausgeschlossen. 
 

§ 4 Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
 
1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes, Blitzschlags oder 

Hagels auf versicherte Sachen oder auf das Wohnmobil, in dem 
sich versicherte Sachen befinden; 

b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf das 
Wohnmobil, in dem sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c)  als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen; 

2.  Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 
km/h). Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
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Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Schadenorts Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder dass 

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Wohnmobils, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3.  Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
4.  Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
5.  Überschwemmung 

Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf 
dem das Wohnmobil steht, in dem sich die versicherten Sachen 
befinden, durch 
a)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 

Gewässern; 
b)  Witterungsniederschläge; 
c)  Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) oder 

b). 
6.  Nicht versicherte Schäden 
a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
 Schäden durch 
aa)  Sturmflut; 
ab)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 

ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder 
Hagel entstanden sind und einen Fahrzeugschaden dar-stellen; 

ac)  weitere Elementargefahren (Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

b)  Nicht versichert sind Schäden an Sachen, die sich außerhalb des 
Wohnmobils befinden. 

 

§ 5 Unfall des Wohnmobils 
 
1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 

durch einen Unfall des Wohnmobils beschädigt oder zerstört 
werden. 

b) Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit 
mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 

ca) Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zweck als ausschließlich privat genutztes 
Wohnmobil verwendet werden. 

cb) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen 
und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem 
darf der Versicherungsnehmer, der Halter oder der Eigentümer 
des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das 
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

cc)  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Außerdem darf der Versicherungsnehmer, der Halter 
oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer 
benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

cd)  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem darf der 
Versicherungsnehmer, der Halter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

ce)  Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den 
dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. 

d)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der unter ca) bis ce) 
geregelten Pflichten vorsätzlich, besteht kein 
Versicherungsschutz. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, ist der Versicherer berechtigt, die 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechendem Verhältnis zu kürzen. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Pflicht nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Abweichend von dieser Regelung bleibt der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für den Umfang seiner Leistungspflicht 
ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Pflicht 
arglistig verletzt. 
2.  Nicht versicherte Schäden 
Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines 
Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden, wie z.B. 
aufgrund eines Verrutschens der Ladung. 

 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, 
Versicherungsort 
 
1.  Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert ist der mitgeführte Inhalt (Hausrat) in dem im 
Versicherungsschein bezeichneten, ausschließlich privat genutzten 
Wohnmobil, das weder als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zugelassen ist 
noch als solches genutzt wird. Hausrat, der infolge eines eingetretenen 
oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem 
Wohnmobil entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, 
ist versichert. 
2.  Definitionen 
Zum Inhalt gehören die nachstehend aufgeführten und vom 
Versicherungsnehmer mitgeführten Haushaltsgegenstände, die der 
privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen: 
2.1  persönliches Reisegepäck und sonstige Gegenstände des 

persönlichen Bedarfs; 
2.2 Haushaltszubehör; 
2.3 loses, nicht fest eingebautes Inventar; 
2.4 Die Entschädigung ist für die nachstehend aufgeführten 

Positionen begrenzt: 
a)  Rundfunk-, Phono-, Video-, DVD-, Blue Ray- und Fernsehgeräte 

aller Art (auch Player und Recorder) einschl. Zubehör wie 
Antennen (nicht fest eingebaute); 

b)  Foto-, Film- und Videokameras; 
c)  Computer aller Art (einschließlich Drucker, Scanner, Modem, 

Laptops, Notebooks und Handhelds sowie alle anderen mobilen 
Geräte), Funk-, Fax- und Telekommunikationsanlagen und –
geräte aller Art einschließlich Zubehör zu allen aufgeführten 
Geräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen (Handys einschl. 
Smartphones aller Art); 

d)  Fahrräder und sonstige Sportgeräte; außen am Wohnmobil 
befestigte Fahrräder und sonstige Sportgeräte müssen mit einem 
Sicherheits-Bügelschloss oder mit einem Panzerkabelschloss 
gegen die einfache Wegnahme gesichert sein; 

e)  Krankenfahrstühle und Spielfahrzeuge – auch selbstfahrende – 
soweit diese nicht versicherungspflichtig sind; 

f)  Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote sowie Surfgeräte (ohne 
Motoren); 

g) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen. 
 
Die Entschädigungsleistung für die unter Punkt 2.4 genannten 
Positionen ist auf insgesamt 3.000 EUR begrenzt. 
3.  Nicht versicherte Sachen 

Nicht zum Inhalt (Hausrat) gehören 
a)  Lebens- und Genussmittel; 
b)  Bargeld, Wertpapiere, Sparbücher, sowie Urkunden und 

Dokumente aller Art mit Ausnahme von Reisepass, 
Personalausweis, Führer- und Fahrzeugschein; 

c)  Sammlungen, Schusswaffen, Schmucksachen und Gegen-stände 
aus Edelmetall, Kunstgegenstände, Pelze, echte Teppiche sowie 
Antiquitäten; 

d)  Mobiltelefone (Handys einschließlich Smartphones aller Art) 
einschl. Zubehör; 

e)  Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge (außer den unter 2.4 d) – g) 
genannten) sowie Außenbordmotoren; 

f)  Fahrzeugteile und -zubehör, die im Rahmen der Teilkasko-
versicherung des Wohnmobils mitversichert gelten. 

4.  Versicherungsort 
Versicherungsort ist das im Versicherungsschein bezeichnete 
Wohnmobil, solange es sich in den geographischen Grenzen Europas, 
den außereuropäischen Ländern der Europäischen Union oder 
Marokko, Tunesien oder dem asiatischen Teil der Türkei befindet. 

 
§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme 
 
1.  Versicherungswert 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungs-
berechnung. 
a)  Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). 
b)  Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht 

mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den 
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

d)  Soweit die Entschädigung einzelner Positionen auf bestimmte 
Beträge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Verweis) ist, 
werden bei der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens 
diese Beträge berücksichtigt. 

2.  Versicherungssumme 
Als Versicherungssumme stehen 15.000 EUR zur Verfügung. 

 
§ 8 Fahrzeugwechsel 
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1.  Wechsel des Wohnmobils 
Wechselt der Versicherungsnehmer das Wohnmobil, geht der 
Versicherungsschutz auf das neue ausschließlich privat genutzte 
Wohnmobil über.  
2.  Anzeige des Fahrzeugwechsels 
Der Fahrzeugwechsel ist vom Versicherungsnehmer unverzüglich unter 
Angabe des neuen amtlichen Kennzeichens beim Versicherer 
anzuzeigen. 

 
§ 9 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
 
1.  Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 
a)  zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der 

Versicherungswert (siehe § 7 Nr. 1) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles.  Kann der Wert einer Sache nicht durch 
Anschaffungsbelege nachgewiesen werden, erfolgt eine Kürzung 
um 50%. 

b)  beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei 
Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die 
Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch der Versicherungswert (siehe § 7 Nr. 1) bei Eintritt des 
Versicherungs-falles. 

c)  Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache 
nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungsnehmer die 
Nutzung ohne Reparatur zumutbar (so genannter 
Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung 
des Betrags auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

2.  Restwerte 
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 
3.  Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-nehmer 
vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 
4.  Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 
Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je Versicherungsfall auf 
die vereinbarte Versicherungssumme (siehe § 7 Nr. 2) begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
5.  Keine Anrechnung einer Unterversicherung 
Der Versicherungsschutz gilt auf erstes Risiko, d.h. auf die Anrechnung 
einer Unterversicherung wird verzichtet. 
 

§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1.  Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grund und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
2.  Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-grund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

b)  Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 
mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr. 

c)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
3.  Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
4.  Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange  
a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen; 
b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

 
§ 11 Wieder herbeigeschaffte Sachen 
 
1.  Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem 
Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. 
 
2.  Rückabwicklung bei Besitznahme abhandengekommener 

Sachen 

a)  Die Besitznahme abhandengekommener Sachen im Sinne dieser 
Regelung ist die Rückerlangung des Besitzes durch eine der 
beiden Vertragsparteien oder die Möglichkeit, sich den Besitz zu 
beschaffen. 

aa)  Wurde von den abhandengekommenen Sachen Besitz erlangt 
und besteht Anspruch auf eine Entschädigung zum 
Versicherungs-wert bzw. kam es bereits zur Auszahlung, so 
besteht für den Versicherungsnehmer ein Wahlrecht von zwei 
Wochen ab Zugang der Anzeige (siehe Nr. 1) zwischen der 
Inanspruchnahme der Entschädigungsleistung und der 
Rücknahme der versicherten Sachen. Wählt er die 
Entschädigungsleistung, hat er Zug um Zug die 
abhandengekommenen versicherten Sachen dem Versicherer 
auszuhändigen bzw. zu überlassen und diesem das Eigentum an 
den versicherten Sachen zu verschaffen. Wählt er die 
Rücknahme der versicherten Sachen, hat er Zug um Zug die 
Entschädigungs-leistung zurückzuzahlen bzw. auf diese zu 
verzichten. Nach Ablauf der oben genannten Frist von zwei 
Wochen geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

ab)  Hat der Versicherungsnehmer von den abhanden-gekommenen 
Sachen Besitz erlangt, nachdem eine Entschädigungsleistung zur 
Auszahlung kam, die unter dem Versicherungswert liegt, ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, die Entschädigungsleistung 
zurückzuzahlen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung des 
Versicherers in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) nach, so 
hat der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit dem 
Versicherer die Sachen meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten Entschädigung 
entspricht. Hat der Versicherer von der abhandengekommenen 
Sache Besitz erlangt, so hat er die Sache Zug um Zug gegen 
Rückzahlung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer 
zurückzugeben. Ist die Rückzahlung der Entschädigung dem 
Versicherungsnehmer nicht möglich, so hat der Versicherer die 
Sache im Namen des Versicherungsnehmers meistbietend 
verkaufen zu lassen. Der Versicherer darf sich entsprechend 
seinem Anteil an der Entschädigung aus dem Erlös befriedigen. 

b)  Wurde von abhandengekommenen Sachen Besitz erlangt und 
waren diese zu diesem Zeitpunkt beschädigt, kann im Rahmen 
der Rückabwicklung nach a) Entschädigung in Höhe der 
notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
von der Vertragspartei verlangt bzw. einbehalten werden, bei der 
die abhandengekommene Sache verbleibt. 

 
§ 12 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters 
 
1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 

Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-erklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im Sinne des Satzes 1 
stellt. 
2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a)  Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 
1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
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Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

c)  Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 

d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum 
Rück-tritt (b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e)  Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3.  Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur 
Kündigung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 
4.  Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur 
Kündigung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
5.  Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-nehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
6.  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt 
(2 b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 
 
1.  Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 
und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
2.  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-schutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag. 

3.  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
4.  Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist 
der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungs-schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrages aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt jedoch 
nicht ein, wenn der Versicherungs-nehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

 
§ 14 Dauer und Ende des Vertrages 
 
1.  Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen. 
2.  Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-parteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
3.  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-nehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
4.  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
5.  Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und 
dauerhafte Auflösung des versicherten Inhalts aufgrund der 
Veräußerung des versicherten Wohnmobils ohne Ersatzbeschaffung. 
Ein Fahrzeugwechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 
6.  Außerbetriebsetzung/Stilllegung 
Eine Außerbetriebsetzung des Wohnmobils berührt den 
Versicherungsschutz nicht. Es wird für die Inhaltsversicherung der volle 
Jahresbeitrag berechnet. 
7.  Saisonkennzeichen 
Versicherungsschutz für die Inhaltsversicherung besteht auch 
außerhalb der Saison. Es wird für dieses Fahrzeug der volle 
Jahresbeitrag berechnet. 

 
§ 15 Folgebeitrag 
 
1.  Fälligkeit 

a)  Ein Folgebeitrag wird jeweils zum 01.07. eines jeden Jahres fällig. 
Die Zahlung ist nur per Lastschrift möglich. 

b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 

2.  Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages 
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
3.  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Text-
form zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung 
bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund 
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
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mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die 
Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4.  Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Nr. 3 b)) bleibt unberührt. 

 
§ 16 Lastschriftverfahren 
 
1.  Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
2.  Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere 
Beiträge, trotz Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, 
ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren und sonstige 
entstandene Kosten für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 

§ 17 Ratenzahlung 
 
Es ist keine Ratenzahlung möglich.  

 
§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
1.  Allgemeiner Grundsatz 
a)  Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag 
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 

b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor 
Vertragsannahme in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungs-erklärung zu. 

d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 

anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 

Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
1.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-

nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 
ab) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 

Obliegenheiten. 
b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-

lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalles 
aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen; 
ab)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch – anzuzeigen; 

ac)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung oder -
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten; 

ad)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung oder -
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ae)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum sowie 
Feuer unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

af)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhandengekommenen Sachen einzureichen; 

ag)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

ah)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfangs der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ai)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3.  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b)  Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
§ 20 Gefahrerhöhung 
 
1.  Begriff der Gefahrerhöhung 
a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens 
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oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird. 

b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 

2.  Pflichten des Versicherungsnehmers 
a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten. 

b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vor-genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-erklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3.  Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
a)  Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 
a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

b)  Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seiner Geschäftsgrundsätzen 
entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4.  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-anpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 
5.  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig 
verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,  
ca)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr-

erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

cb)  wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 

cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seiner Geschäftsgrundsätzen 
entsprechend erhöhten Beitrag verlangt. 

 
§ 21 Mehrere Versicherer 
 
1.  Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 
2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
3.  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
Andere Versicherungsverträge die gleiche Risiken abdecken haben 
Vorrang. Nur dann, wenn aus anderweitigen Verträgen keine oder nur 
eine teilweise Leistung erbracht wird, setzt die vereinbarte Leistung aus 
diesem Vertrag ein (Subsidiärdeckung). 

 
§ 22 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1.  Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem 
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
2.  Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 
3.  Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 

von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-nehmers ist. 

b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat. 

 
§ 23 Aufwendungsersatz 
 
1.  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 

Schadens 
a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht. 

b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder 
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen 
bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände 
verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend 
kürzen. 

d)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

f)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 

Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 
2.  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
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Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 

b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
1.  Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet 
sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
2.  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 

Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang 
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 

§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1.  Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist 
in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein. 
2.  Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-nehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 
3.  Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 

§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1.  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 

Versicherungsfalles 
a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 

herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-pflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen. 

b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2.  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch durch rechts-kräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 
3. Genehmigte und nicht genehmigte Rennen 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten sowie an nicht genehmigten kraftfahrt-
sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten. 

§ 27 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
 
1.  Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 

Versicherer erfolgen, in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
abzugeben. Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt. 
2.  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 
3.  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 
entsprechend Anwendung. 
 

§ 28 Agentenvollmacht 
 
1.  Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend 
a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung, 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses. 
2.  Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
3.  Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn leistet, anzunehmen. 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer 
nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der 
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 
 

§ 29 Repräsentanten 
 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 

§ 30 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 
 

§ 31 Gerichtsstand 
 

1.  Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den 
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-nehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem 
Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der 
Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen. 
 

§ 32 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht
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Vertragspartner Vertragspartner und Versicherer ist die Haftpflichtkasse Darmstadt – 
Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – 
VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf. 
 

Geltendes Recht Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
 

Vertragsgrundlagen Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung (VHB) 
und den etwaigen sonstigen Vereinbarungen, den gesetzlichen und 
nachstehenden Bestimmungen sowie der Satzung der Haftpflichtkasse 
Darmstadt. Die maßgeblichen Verbraucherinformationen der Haftpflichtkasse 
Darmstadt werden dem Antragsteller rechtzeitig vor seiner Vertragserklärung 
gemäß § 7 VVG in Textform übergeben bzw. dem Interessenten bei einer 
Angebotsanfrage mit dem Angebot übersandt. 
 

Richtlinien für die Antrags-
aufnahme 

Für die Risikobeurteilung und somit für die tarifliche Einstufung sind teilweise 
detaillierte Angaben erforderlich, u. a. Angaben über Vorversicherung, 
Vorschäden usw. Individuelle Risikoverhältnisse können besondere 
Beitragszuschläge, Bedingungen, Selbstbeteiligungen usw. erfordern. 
Die im Antrag vorgesehenen Fragen müssen vollständig und sorgfältig 
beantwortet werden. Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit Anfrage 
bezeichnet sind: Anfrage bei der Haftpflichtkasse Darmstadt erforderlich. 
Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif sowie zu den Bedingungen 
sind rechtsungültig. Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor 
Antragsaufnahme liegen. Anträge können nicht früher als ein Jahr vor 
Vertragsbeginn angenommen werden. 
 

Vertragsdauer Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 
spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine 
Kündigung in Textform zugegangen ist. Zu beachten ist weiterhin das dem 
Versicherungsnehmer zustehende Widerrufsrecht bei Vereinbarung einer 
Vertragsdauer von mehr als 1 Monat. 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag der 
Antragsaufnahme, 0:00 Uhr. 
 

Deckungssummen/ 
Versicherungssummen 

Hinsichtlich der Höhe der Versicherungssumme wird auf die Angaben im 
Antrag sowie im Versicherungsschein verwiesen. Die Versicherungssumme 
gilt je Schadenereignis. 
 

Beitragsberechnung Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen; keine Vorauszahlungen für mehr als 
ein Jahr. Bei halbjährlicher Zahlungsweise werden 3 %, bei vierteljährlicher 
Zahlungsweise 5 % und bei monatlicher Zahlungsweise 7 % Zuschlag 
berechnet. Der Beitrag wird dann in halb-, vierteljährlichen bzw. monatlichen 
Raten entrichtet. Die Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag und 
die Zahlungsweise ergeben sich aus dem Antrag und dem 
Versicherungsschein. Die Mindestrate je Versicherungsschein oder 
Beitragsrechnung beträgt  10,00 EUR pro Rate (zuzüglich Versicherungsteuer) 
– in Verbindung mit einem Bankeinzug. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 
30,00 EUR (zuzüglich Versicherungsteuer). 
Unsere Netto-Endbeiträge (inkl. aller Zuschläge und/oder Nachlässe) werden 
kaufmännisch auf volle 0,10 EUR gerundet. 
 

Gebühren und Kosten Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen 
Gründen werden nicht erhoben. Versicherungsvermittler und 
Versicherungsmakler sind nicht berechtigt, ihrerseits noch besondere 
Gebühren oder Kosten zu berechnen. 
 

Versicherungssteuer Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, Versicherungssteuer zu erheben. 
 

Haftungsbeginn des 
Versicherers 

Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Bei 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates können bis auf Widerruf die am 
Fälligkeitstag jeweils gültigen Beiträge von dem angegebenen Bankkonto 
zugunsten der Haftpflichtkasse Darmstadt eingezogen werden. Das SEPA-
Lastschriftmandat gilt auch für Ersatzverträge. 
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Kündigungsmöglichkeiten 
 

 
Kündigung zum Ablauf 

Gemäß § 21 Nr. 2 VHB kann die Versicherung spätestens drei Monate vor 
Ablauf gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Vertragsdauer über 3 Jahre 

Gemäß § 21 VVG Ziff. 3 kann ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer 
von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
 

Kündigung bei Beitragsanpassung 

Gemäß § 10 Nr. 2 d) VHB kann der Versicherungsnehmer das 
Vertragsverhältnis kündigen, wenn der Versicherer aufgrund einer 
Beitragsanpassung gem. § 10 VHB den Beitrag erhöht. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Kündigung innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Mitteilung des Versicherers ausgesprochen wird. Der Versicherungsnehmer 
kann mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Erhöhung, den Vertrag kündigen. 
 
Kündigung im Schadenfall 

Ohne Beachtung der Laufzeit des Vertrages besteht ein Kündigungsrecht nach 
dem Eintritt eines Versicherungsfalles gemäß § 33 VHB. 
 
Risikofortfall/Tod des Versicherungsnehmers 

Siehe § 21 Nr. 5 der VHB. 
 
Umzug/Wohnungswechsel 

Siehe § 11 der VHB. 
 
Zwangs- und Insolvenzverfahren 

Das Versicherungsverhältnis besteht auch nach der Eröffnung eines Zwangs- 
oder Insolvenzverfahrens fort. Der Zwangs- oder Insolvenzverwalter ist uns 
mitzuteilen. Dieser hat die Wahl, den Vertrag nach Kenntnisnahme innerhalb 
eines Monats zu übernehmen oder zu kündigen. 
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 17 Hinweis zum Datenschutz 

 
 
Die Haftpflichtkasse Darmstadt hat sich zur Einhaltung der „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct) verpflichtet. Diese wurden gemeinsam vom Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV), den Datenschutzaufsichtsbehörden und dem Ver-
braucherzentrale Bundesverband e. V. aufgestellt.  
 
Die Regeln gehen freiwillig über die geltenden Datenschutzvorschriften hinaus und unterstreichen, dass der Schutz der 
Kundendaten oberste Priorität hat. Die Versicherungsbranche nimmt mit dieser Selbstverpflichtung eine Vorreiterrolle 
beim Thema Datenschutz ein.  
 
Der vollständige Wortlaut der Verhaltensregeln ist unter https://www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz/Code-
of-Conduct/ abrufbar. 
 
 
  

https://www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz/Code-of-Conduct/
https://www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz/Code-of-Conduct/
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Firma, Sitz, Geschäftsgebiet 

§ 1 
1. Der im Jahr 1898 gegründete Verein ist ein großer Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsich-
tigung der privaten Versicherungsunternehmen  (VAG). 

 
2. Der Name lautet „Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 

des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG“. 
 
3. Der Sitz des Vereins ist Roßdorf bei Darmstadt. 
 
4. Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland. 
 
§ 2 
Der Zweck des Vereins ist, Mitglieder und Nichtmitglieder nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen zu versichern. Er betreibt das Versiche-
rungsgeschäft nur als Erstversicherer. 
 
Mitgliedschaft 

§ 3 
Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben. 
 
Die Mitgliedschaft endet, wenn kein Versicherungsverhältnis mehr mit 
dem Mitglied besteht. Die Mitgliedschaft ist übertragbar und vererblich.  
 
Der Verein kann auch Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern. 
 
Leistungen der Mitglieder 

§ 4 
Die Mitglieder haben jährliche Beiträge nach den Tarifen, die der Vorstand 
des Vereins festsetzt, zu entrichten. 
Die Beiträge werden von den Mitgliedern im Voraus erhoben. Nachschüs-
se werden nicht erhoben. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt 
werden. 
 
Verlustrücklage, Verwendung des Überschusses 

§ 5 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäfts-

betrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Die Verlustrücklage muss 
mindestens 35 % der Beitragseinnahmen für eigene Rechnung betra-
gen. Solange die Verlustrücklage diesen Mindestbetrag nicht erreicht 
hat, ist ihr der gesamte Jahresüberschuss zuzuführen. 

 
2. Ist der Mindestbetrag erreicht, sind der Verlustrücklage mindestens 

10 % des Jahresüberschusses zuzuführen. Darüber hinaus ist der Teil 
des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuzuführen, der unter 
Beachtung kaufmännischer Grundsätze zur Aufrechterhaltung und 
Entwicklung des Geschäftsbetriebes des Vereins notwendig ist. 

 
3. Von der Zuführung zur Verlustrücklage kann mit Genehmigung der 

Mitgliedervertreterversammlung abgesehen werden. 
 
§ 6 
1. Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Über-

schuss, soweit er nicht gemäß § 5 der Verlustrücklage zugeführt wird, 
ist der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zuzuweisen. Die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr ist ausschließlich zur Gewährung von 
Beitragsrückerstattungen bestimmt. Der Verein ist jedoch berechtigt, 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr, soweit sie nicht auf bereits festgeleg-
te Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur Ab-
wendung eines Notstandes des Vereins heranzuziehen. 

 
2. Über den Zeitpunkt der Beitragsrückerstattung und über die Höhe des 

gesamten zur Beitragsrückerstattung vorgesehenen Betrags entschei-
det die Mitgliedervertreterversammlung auf gemeinsamen Vorschlag 
von Aufsichtsrat und Vorstand. Der anteilige Betrag der Beitragsrück-
erstattung für das einzelne Mitglied richtet sich nach der vom Mitglied 
geleisteten Jahresprämie. Die Beitragsrückerstattung wird nicht aus-
gezahlt, wenn sie weniger als 10 % der Jahresprämie betragen würde. 
Mitglieder, deren Vertragsverhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht 
schadenfrei verlaufen ist, können von der Beitragsrückerstattung aus-
geschlossen werden. Von der Beitragsrückerstattung sind ausge-
schlossen Mitglieder, die im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten 
oder ausgeschieden sind. Die Beitragsrückerstattung kann in der 
Form erfolgen, dass eine Verrechnung mit dem nächstfälligen Jahres-
beitrag stattfindet. 

 
Vermögensanlage 

§ 7 
Für die Anlegung des Vermögens gelten die gesetzlichen Vorschriften 
und Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde. 

Geschäftsjahr 

§ 8 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
Bekanntmachungen 

§ 9 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundes-
anzeiger (§ 28 Abs. 2 VAG). 
 
Verfassung und Geschäftsführung 

§ 10 
Die Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat und 
3. die Mitgliedervertreterversammlung. 

 
Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins 
sein. Sie dürfen nicht den Organen anderer Versicherungsunternehmen 
angehören. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des für die Bestel-
lung zuständigen Organs des Vereins. 
 
Vorstand 

§ 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichts-
rat bestellt werden. Der Verein wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Pro-
kuristen vertreten. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der vom Aufsichtsrat aufgestell-
ten Geschäftsordnung. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Ge-
schäftsbericht aufzustellen und den Abschlussprüfern vorzulegen.  
 
Aufsichtsrat 

§ 12 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Die Aufsichtsratsmitglieder 
werden für die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversamm-
lung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Jedes Mitglied des Aufsichtsra-
tes kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist 
auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Kündigung ist dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates oder seinem Stellvertreter sowie dem Vorstand 
mitzuteilen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während seiner Amtszeit 
aus, so wählt die auf diesen Zeitpunkt folgende nächste Mitgliedervertre-
terversammlung den Nachfolger für die volle Amtszeit. 
 
§ 13 
1. Der Aufsichtsrat wählt alljährlich nach der ordentlichen Mitgliederver-

treterversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Vorsitzende 
oder der Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat un-
verzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
2. Aufsichtsräte scheiden mit der dem 72. Geburtstag folgenden Mitglie-

dervertreterversammlung aus ihrem Amt.  
 
3.  Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den 

Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter schriftlich, telefonisch oder 
durch elektronische Medien.  

 
4.  Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in den Sitzungen gefasst, 

Beschlussfassung in schriftlicher Form oder durch elektronische Me-
dien ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus beson-
deren Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mit-
glied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.  

 
5.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder 

anwesend sind. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, 
bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Vorsitzende. Bei schriftlicher  Stimmabgabe oder durch elektroni-
sche Medien gelten die Bestimmungen entsprechend.  

 
6.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichts-

rates durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates     
oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 

 



 

 

 

 

 

 19 Satzung 

 
 
§ 14 
Dem Aufsichtsrat obliegt die gesetzlich vorgesehene Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes. Er kann eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand festlegen und in dieser Geschäftsordnung bestimmen, für 
welche Fälle er sich das Recht der Zustimmung vorbehält. Grundsätzlich 
bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates: 
 

a) zur Erteilung von Prokuren, 
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten, 
c) zum Erwerb und der Veräußerung von Grundeigentum. 

 
§ 15 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung, über 
deren Höhe die Mitgliedervertreterversammlung beschließt. 
 
Mitgliedervertretung 

§ 16 
1.  Oberste Vertretung des Vereins ist die Mitgliedervertretung. Sie vertritt 

die Gesamtheit der Mitglieder. 
2. Die Mitgliedervertretung besteht aus höchstens 24, mindestens 

16 Mitgliedern, die von ihr selbst auf 6 Jahre gewählt werden. Alle 
2 Jahre sollen 1/3 der Mitgliedervertreter gewählt werden. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder des Ver-
eins, die das 67. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Nicht wählbar 
sind Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Personen, die in einem Ar-
beitsverhältnis mit dem Verein oder in den Diensten eines anderen 
Versicherers stehen. Ausnahmen können zugelassen werden. Die 
Mitgliedervertreterversammlung soll den repräsentativen Querschnitt 
der Vereinsmitglieder bilden, insbesondere der Bereiche Geschäfts- 
und Privatkunden. 

3.  Die Mitglieder der ersten Mitgliedervertretung werden von der Haupt-
versammlung gewählt, die über die Satzungsänderung zur Einführung 
einer Mitgliedervertretung beschließt, und zwar unmittelbar nachdem 
diese Satzungsänderung beschlossen worden ist. Vorschlagsberech-
tigt für die Wahl sind der Aufsichtsrat, der Vorstand sowie die anwe-
senden Mitglieder. Im Hinblick auf die Bestimmung in Absatz 2 dieses 
Paragrafen, wonach 1/3 der Mitgliedervertreter alle 2 Jahre gewählt 
werden, werden bei der Wahl der ersten Mitgliedervertretung 1/3 der 
Mitgliedervertreter für 2 Jahre, 1/3 der Mitgliedervertreter für 4 Jahre, 
1/3 der Mitgliedervertreter für 6 Jahre gewählt. 

 
Wahlverfahren 

§ 17 
1. Die Wahlen zur Mitgliedervertretung sind geheim. Gewählt wird mit 

Stimmzetteln. 
2. Der Vorstand stellt für jede Wahl mindestens einen Wahlkandidaten 

auf. Aufsichtsrat und Mitgliedervertretung können eigene Vorschläge 
aufstellen. Die Vorschläge müssen einen Monat vor der Mitgliederver-
treterversammlung beim Vorstand eingegangen sein. 

3. Gewählt werden kann nur ein Kandidat, für den ein form- und fristge-
rechter Wahlvorschlag vorliegt. 

4. Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen wie Personen zu wählen 
sind. Er darf keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben. 

5. Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahl-
berechtigten auf sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, 
entscheidet die höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

6. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die Stimmen 
von mindestens 6 an der Wahl teilnehmenden Wahlberechtigten auf 
sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, entscheidet die 
höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

7. Ein weiterer Wahlgang findet in derselben Mitgliedervertreterver-
sammlung nicht statt. 

 
Mitgliedervertreterversammlung 

§ 18 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand einbe-

rufen. Sie soll am Sitz des Vereins oder an einem anderen Ort der 
Bundesrepublik Deutschland in den ersten 8 Monaten eines jeden 
Jahres stattfinden. Die Einberufung muss unter Angabe der Firma, 
des Sitzes der Gesellschaft, der Zeit, des Ortes und der Tagesord-
nung der Versammlung mindestens 1 Monat vor dem Tag der Ver-
sammlung nach den gesetzlichen Vorschriften bekannt gemacht wer-
den. Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung, über welche die 
Mitgliedervertreterversammlung beschließen soll, müssen mindestens 
2 Wochen vor der Mitgliedervertreterversammlung durch eingeschrie-
benen Brief dem Vorstand eingereicht werden. 

2. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein vom Vorsit-
zenden zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
4. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tages-

ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 
bestimmen. 

5. Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitgliedervertreter beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl nicht  
 

 
 

erschienen, so darf die folgende Versammlung über die Gegenstände 
der gleichen Tagesordnung beschließen, wenn in der Einladung da-
rauf hingewiesen wird, dass diese Versammlung ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig ist. 
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz und Satzung nicht anderes 
bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsit-
zende. Auf Antrag eines Mitgliedervertreters wird geheim abgestimmt. 

6. Soweit die gesetzlichen Vorschriften einer Minderheit Rechte gewäh-
ren, stehen diese einer Minderheit von 5 Mitgliedervertretern zu. 

7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch freiwilli-
gen Austritt – aus, so können die Mitgliedervertreter in der nächsten 
Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wählen. Die Amtszeit 
der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiede-
nen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind. 

8. Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten 
oder aus einem anderen wichtigen Grund – beispielsweise bei Insol-
venz des Mitgliedervertreters oder Beteiligung an einem anderen Ver-
sicherungsunternehmen oder Vertretung eines anderen Versiche-
rungsunternehmens – von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. 

9. Die Mitgliedervertretung gibt sich eine Geschäftsordnung, die Re-
gelungen zur inneren Ordnung und Vergütung enthält. 

 
Vergütung 

§ 19 
Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung für Reiseaufwand und 
Zeitversäumnis. Die Höhe der Vergütung wird auf Vorschlag des Vorstan-
des durch Beschluss des Aufsichtsrates festgesetzt. 
 
Vorschlagsrecht der Mitglieder 

§ 20 
Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahl zur Mitglieder-
vertretung und Anträge zur Beschlussfassung durch die Versammlung der 
Mitgliedervertreter beim Vorstand bis 2 Monate vor der Mitgliedervertreter-
versammlung einbringen und ein Vereinsmitglied zur mündlichen Begrün-
dung in die Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder Anträge 
von mindestens 100 Vereinsmitgliedern unterzeichnet sind. 
 
Satzung und Allgemeine Versicherungsbedingungen 

§ 21 
Änderungen der Satzung werden von der Mitgliedervertretersammlung mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen. 
Zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen oder von der Aufsichtsbe-
hörde gefordert werden, ist der Aufsichtsrat ermächtigt, der diese Ände-
rungen mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. 
Der Vorstand wird ermächtigt, allgemeine Versicherungsbedingungen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates einzuführen oder zu ändern.  
 
Auflösung des Vereins 

§ 22 
Die Auflösung des Vereins oder die Verschmelzung mit einem anderen 
Unternehmen kann beantragt werden: 
 

1. vom Vorstand 
2. vom Aufsichtsrat 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausdrücklich zu diesem Zwe-
cke berufenen Mitgliedervertreterversammlung in namentlicher Abstim-
mung mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
Ist in der Mitgliedervertreterversammlung weniger als die Hälfte sämtlicher 
Mitgliedervertreter anwesend, so ist binnen vier Wochen eine zweite Mit-
gliedervertreterversammlung mit derselben Tagesordnung zu berufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der dann erschienenen Mitgliedervertreter die 
Auflösung mit Dreiviertel-Stimmenmehrheit beschließen kann. Bei der 
Berufung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Bei Auflösung des Ver-
eins erlöschen die Versicherungsverhältnisse mit dem Ablauf von vier 
Wochen nach Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die Auf-
sichtsbehörde. Die Abwicklung erfolgt durch den Vorstand; doch kann die 
Mitgliedervertreterversammlung auch andere Personen zu Abwicklern 
wählen. Nach Beendigung der Abwicklung ist eine Schlussrechnung auf-
zustellen und der Mitgliedervertreterversammlung zur Prüfung und Ge-
nehmigung vorzulegen, die auch über die Verwendung des nach Berichti-
gung der Schulden etwa noch verbleibenden Vereinsvermögens be-

schließt. Im Übrigen finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
– Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes 
– VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf 
 
„Letzte Änderungsgenehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungsaufsicht vom 
20.12.2007 (GZ: VA 34 – VU 5374 – 2006/15).“ 
 


